
Der nebenstehen
de Text ist ein 

Auszug aus der 
offiziellen Verlaut
barung des Deut

schen National Ko
mitees für das 

Europäische 
Naturschutzjahr 

1995. Der voll
ständige Wortlaut 
kann bei der Ge
schäftsstelle des 

Heimatbundes 
Thüringen ange
fordert werden.

Naturschutz außerhalb von Schutzgebieten
Schwerpunktthema des Europäischen Naturschutzjahres 1995

Historischer und sachli
cher Hintergrund

1970 hatte der Europarat 
zum erSten Mal ein Europäi- 
ScheS NaturSchutzjahr auS- 
gerufen. ES bewirkte da- 
malS eine Starke Bewußt- 
SeinSbildung für den Natur- 
Schutz in allen EuroparatS- 
MitgliedSStaaten.
ln DeutSchland wurde Na- 
turSchutz GegenStand öf
fentlichen lntereSSeS, die 
Kampagne führte inSbeSon- 
dere zur verStärkten AuS- 
weiSung von Schutzgebie
ten und zum erhöhten 
Schutz von beSonderS be
drohten Tier- und Pflanzen- 
arten. DaS ReichSnatur- 
SchutzgeSetz wurde durch 
daS moderne BundeSnatur- 
SchutzgeSetz und die Län- 
dernaturSchutzgeSetze ab- 
gelöSt und der Aufbau der 
amtlichen NaturSchutzver- 
waltungen vorangetrieben. 
Der Europarat richtete einen 
Ständigen NaturSchutzauS- 
Schuß und ein EuropäiScheS 
Zentrum zur lnformation 
über NaturSchutzfragen ein. 
lnhalt der Arbeit Sind inSbe- 
Sondere ein reger lnformati- 
onSauStauSch, die Erarbei- 
tung zahlreicher EntSch- 
ließungen und Empfehlun
gen zu Speziellen Natur- 
Schutzproblemen Sowie die 
VerabSchiedung und Durch
führung deS EuröpäiSchen 
NaturSChutzübereinkom- 
menS (Sog. Berner Überein
kommen).
ErgebniS iSt eine allmähli
che, wenn auch immer noch 
ungenügende Stärkung deS 
NaturSchutzeS in allen Mit- 
gliedSStaaten, von der Tür
kei im SüdoSten und Portu
gal im SüdweSten biS lSland 
im hohen Norden.

Fünfundzwanzig Jahre 
Später hat Sich Europa po- 
litiSch, aber auch auS der 
Sicht deS NaturSchutzeS 
völlig verändert. (...) Gera- 
de durch die Erweiterung 
deS GeSichtSfeldeS nach 
OSt- und Mitteleuropa iSt 
deutlich geworden, daß 
wir unSere Natur nicht 
durch noch So viele und 
gute Schutzgebiete und 
den Schutz bedrohter Ar
ten vor dem direkten 
menSchlichen Zugriff be
wahren, geSchweige denn 
wiederherStellen können. 
Notwendig ist es, überall 
in Stadt und Land, im be- 
siedelten und unbesie- 
delten Bereich, bei allen 
Lebensäußerungen ei- 
nes jeden Menschen 
dafür zu sorgen, daß auf 
unsere natürlichen Le- 
bensgrundlagen die 
bestmögliche Rücksicht 
genommen wird.

DieSe Erfahrungen waren 
der Grund, daS Europäi- 
Sche NaturSchutzjahr 1995 
unter daS Thema “Natur- 
Schutz außerhalb von 
Schutzgebieten” zu Stellen. 
(...)
ES geht darum, die Ver- 
SäumniSSe und Fehlent
wicklungen der Vergangen- 
heit nach Möglichkeit wie
der gut zu machen und eine 
Trendwende herbeizuführen. 
DaS wird nur gelingen, 
wenn die Notwendigkeit deS 
SchutzeS unSerer natürli
chen Umwelt in ihrer Ge- 
Samtheit eingeSehen und 
anerkannt wird und alle 
Möglichkeiten eineS Scho
nenden UmgangS mit ihr 
gerade auch außerhalb von 
ReServaten genutzt wer- 
den.

Ziele des zweiten Euro- 
päischen Naturschutzjah- 
res in Deutschland

Vor dieSem Hintergrund iSt 
eS daS Ziel der Kampagne 
in DeutSchland, unSere Be
völkerung von der Notwen
digkeit deS NaturSchutzeS 
auch außerhalb von Schutz- 
gebieten zu überzeugen. 
Nicht zuletzt Soll durch viele 
praktiSche BeiSpiele gezeigt 
werden, daß und wie geSell- 
Schaftliche und berufliche 
Gruppierungen, aber auch 
jeder Einzelne zum Ziel der 
Kampagne beitragen kön- 
nen. Vor allem Soll dazu an- 
geregt werden, dieSen Bei- 
Spielen auch durch die Tat 
zu folgen, und daS nicht nur 
im Jahr 1995.

Handlungsprinzipien

ES muß allgemeine SelbSt- 
verStändlichkeit Sein und 
werden, daß derjenige, der 
Natur und LandSchaft in ir- 
gendeiner WeiSe nutzt oder 
nutzen möchte, auch ver- 
pflichtet iSt, die vorgenann- 
ten ZielvorStellungen zu 
berückSichtigen und dieSe 
alS VerurSacher der Verän- 
derungen in der PraxiS zu 
verwirklichen. AlS Nutzer 
unSerer natürlichen Umwelt 
iSt jedermann in Seinem 
perSönlichen WirkungSkreiS 
und in Seiner EinflußSphäre 
für Sie verantwortlich.
ES geht nicht in erSter Linie 
darum, Schäden zu reparie
ren - waS oft gar nicht oder 
nur unter großen Schwierig- 
keiten möglich iSt - Sondern 
darum, von vornherein Vor- 
Sorge zu treffen, daß Schä- 
den möglichSt erSt gar nicht 
entStehen. Die o.g. Ziele 
müSSen daher weSentliche 
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BeStandteile aller Landnut- 
zungS- und WirtSchaftSfor- 
men werden, Sie müSSen 
bereitS bei der Planung aller 
Tätigkeiten und Vorhaben 
voll berückSichtigt werden. 
Die BewirtSchaftung der 
Naturgüter muß am Prinzip 
der Nachhaltigkeit auSge- 
richtet Sein.
Gerade außerhalb von 
Schutzgebieten iSt der 
Schutz unSerer natürlichen 
Umwelt, beSonderS im tägli
chen Leben und WirtSchaf- 
ten, nur Sehr bedingt recht
lich regelbar. Daher Sind 
Freiwilligkeit aufgrund der 
EinSicht in daS Notwendige 
und langfriStig Nützliche SO- 
wie die Kooperation aller 
Betroffenen nach Maßgabe 
ihrer jeweiligen Möglichkei
ten, Fähigkeiten, KenntniS- 
Se und Erfahrungen wichti- 
ge VorauSSetzungen deS 
ErfolgeS. ln einer funktional 
vielfach geteilten und wie- 
der verknüpften WirtSchaft 
und GeSellSchaft Sind alle - 
unmittelbar und noch mehr 
mittelbar- in vielfältiger Wei- 
Se Nutzer unSerer natürli
chen Umwelt, Sie Sollen und 
müSSen daher aber auch al
le zu ihrem Schutze beitra
gen. “Schützer” und “Nüt- 
zer” dürfen Sich daher nicht 
unverSöhnlich bekämpfen, 
Sondern müSSen nach Maß
gabe ihrer jeweiligen Spezi
ellen Möglichkeiten, Erfah
rungen und KenntniSSe zu- 
Sammenarbeiten. DaSSelbe 
gilt auch für daS VerhältniS 
von Staat und Bürger.

Handelnde/Akteure

Die öffentliche Hand (Bund, 
Länder, Gemeinde Sowie 
SonStige öffentliche Körper- 
Schaften) muß ErnSt ma
chen mit der UmSetzung der 
ErkenntniS, daß Schutz, 
Pflege und GeStaltung un
Serer natürlichen Umwelt 
nicht LuxuSartikel einer 

WohlStandSgeSellSchaft 
Sind, Sondern unverzichtba- 
re BaSiS unSerer ExiStenz, 
unSereS WohlStandeS und 
unSereS WohlbefindenS. 
Die angemeSSene Beach
tung der Belange deS Natur- 
SchutzeS und der Land- 
SchaftSpflege muß daher 
nicht nur weSentlicher Be- 
Standteil aller GeSetze, Ver
ordnungen und SonStiger 
Regelungen mit Umweltre- 
levanz Sein (z.B. in den Be- 
reichen Siedlung, Verkehr, 
Land- und ForStwirtSchaft, 
WaSSerwirtSchaft, TouriS- 
muS), Sondern auch eine 
SelbStverStändlichkeit beim 
nicht hoheitlichen Handeln 
der öffentlichen Hand.(...)

ES liegt im ureigenen lnter- 
eSSe aller Bereiche der 
WirtSchaft, vor allem der 
WirtSchaftSzweige, die in 

die natürliche Umwelt direkt 
eingreifen, Sie Schonend 
und pfleglich zu behandeln. 
Nachhaltige, umweltScho- 
nende Nutzung iSt nicht nur 
ein Fachbegriff der Land- 
und ForStwirSchaft.

Die über 500 deutSchen 
Programmbeiträge zum Eu- 
ropäiSchen NaturSchutzjahr 
1995, die allein dem Deut- 
Schen Nationalkomitee mit
geteilt wurden und von de
nen 53 Vorhaben alS Pro- 
jekte deS MonatS beSon- 
derS herauSgeStellt werden, 
Sollen alS gute BeiSpiele 
zeigen, waS die verSchiede- 
nen Akteure - vom Staat biS 
zum privaten Bürger, ein
zeln oder gemeinSam mit 
anderen - alleS tun können, 
um zum “NaturSchutz 
außerhalb von Schutzge- 
bieten” beizutragen. ■

Die seit Mai 1994 von 
Mitarbeitern des Zen
trums für Thüringer 
Landeskultur durch
geführte Kartierung 
von Kulturland- 
schaftselemeten im 
ländlichen Raum, bei 
der die Anliegen von 
Naturschutz und 
Denkmalpflege glei
chermaßen berück
sichtigt werden, wur
de vom Deutschen 
Nationalkomitee als 
"Projekt des Monats" 
ausgezeichnet (siehe 
folgende Seiten).
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